
EINWOHNERRAT 
 
 
 
 
 
 
Beschlüsse der  5. Sitzung des Einwohnerrates Beringen 
vom 20. August 2019 

 
 
1. Das Protokoll der Sitzung vom 2. Juli 2019 wird genehmigt und verdankt. 

 
 
2. Die Vorlage über den Verkauf der Liegenschaft Steig 14 wird mit der Änderung, 

dass diese Liegenschaft an den Meistbietenden für Fr. 760'000.- verkauft wird, 
angenommen.   

 
 
3. Die Vorlage zur Einführung von Schulleitungen mit Kompetenzen (Teilrevision 

Gemeindeverfassung) wird mit kleinen Änderungen wie folgt angenommen:  
 
a) Die im Anhang I der Vorlage beigefügten Verfassungsänderungen unter 

Vorbehalt des obligatorischen Referendums. 
 

b) Die im Anhang II der Vorlage beigefügten Reglementsänderungen unter 
Vorbehalt des fakultativen Referendums sowie unter Vorbehalt der 
Zustimmung der Stimmberechtigten zur Teilrevision der Verfassung 
(Schulleitungen) der Gemeinde Beringen. 

 
c) Die Anpassung des Stellenplans von 185 Stellenprozenten auf 250 

Stellenprozente für die Schulleitung auf den 1. August 2021 unter Vorbehalt 
der Zustimmung der Stimmberechtigten zur Teilrevision der Verfassung 
(Schulleitungen) der Gemeinde Beringen.  

 
 
 
Der Beschluss 3a untersteht dem obligatorischen Referendum gem. Art. 16  
 
Der Beschluss 3b untersteht dem fakultativen Referendum gem. Art. 16  
(Allfällige Begehren, diese Beschlüsse der Gemeindeabstimmung zu unterbreiten, sind bis zum 21. 
September 2019 schriftlich und von mindestens 100 Stimmberechtigten unterzeichnet beim 
Gemeindepräsidenten einzureichen) 
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 Ute Schaad 
Beringen, 20. August 2019 


